
Abwasserinitiativeunterliegt
vorOberverwaltungsgericht
.Lommatzsch

DieAbwassersatzung der
Stadt ist rechtens. Gegen
das Urteil wurde keine
Revisionzugelassen.

Das Sächsische Oberverwaltungs-
gericht (OVG)in Bautzen hat in ei-
nem Urteil die Abwassersatzung
der Stadt Lommatzsch fiir rechtens
befunden. Am Mittwoch fand die
Verhandlung statt. am Freitag wur-
de das Urteil bekannt gegeben.

Geklagt hatte mehrere Privatper-
sonen in der Hoffnung. den Abwas-
serbeitrag nicht zahlen zu müssen.
Gerügt wurde die Abwasserbei-
tragssatzung. die der Stadtrat am
15.Dezember 2005 beschloss. Rund
100 Personen hatten dagegen Wi-
derspruch eingelegt.

Gericht Beitrag ist rechtens
Das Sächsische Oberverwaltungs-
gericht hat dieAbwassersatzung.~o-
wie die hierzu beschlossene 3. An-
derungssatzung als formell und
rechtmäßig bestätigt. Es hat damit
insbesondere den aufgrund der
Globalberechnung ermittelten und
festgesetzten Abwasserbeitragssatz
fiir den Teilbetrag fiir die Schmutz-
wasserentsorgung bestätigt. Dieser
beträgt in der Stadt Lommatzsch
2.47 Euro pro Quadratmeter Nutz-
fläche und ist von den Grund-
stückseigentümern einmalig zu
zahlen. Mieter müssen keine Ab-

wasserbeiträge bezahlen. Diese
können auch nicht als Betriebskos-
ten auf die Miete umgelegt werden.

Sichere Rechtsgrundlage
Mit dem Urteil. dessen schriftliche
Begründung noch nicht vorliegt.
bestätigt das OVG der Verwaltung
der Stadt Lommatzsch. dass diese
ihre Entscheidungen auf Grundla-
ge einer wirksamen Abwassersat-
zung trifft. Bürgermeisterin
Dr.Anita Maaß (FDP)ist erleichtert:
..Ich bin froh. dass das Thema jetzt
endlich vom Tisch ist und wir eine
sichere Rechtsgrundlage haben".
sagte sie am Freitag. Der Streit habe
die Arbeit der Verwaltung dreiein-
halb Jahre gelähmt.

Gegen das Urteil hat das Gericht
keine Revision zugelassen. ..Gegen
diese Entscheidung kann jedoch
Beschwerde beim Bundesverwal-
tungsgericht eingelegt werden".
sagte am Freitag Peter Kober. der
Pressesprecher des Oberverwal-
tungsgerichtes Bautzen.

Die Kosten des Verfahrens haben
die unterlegenen Kläger zu tragen.
Die Höhe steht noch nicht fest.
dürfte aber bei rund 16 000 Euro
liegen. Um die Gerichtskosten zu
bezahlen. wurde bereits 2008 von
der Abwasserinitiative eine Gesell-
schaft bürgerlichen .Rechts (GbR)
gegründet. Jedes Mitglied zahlte
100 Euro ein. Von dem Geld muss
auch der Rechtsanwalt aus Thürin-
gen bezahlt werden. der die Klage
vorbereitete. Jürgen Müller


